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AGB Schmuckatelier Nemec e.U. 
Stand Januar 2023 

1. Geltung  

1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen uns (Schmuckatelier 
Nemec e.U.) und natürlichen und juristischen Personen (kurz Kunde) für das 
gegenständliche Rechtsgeschäft sowie gegenüber unternehmerischen Kun-
den auch für alle hinkünftigen Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall, insbeson-
dere bei künftigen Ergänzungs- oder Folgeaufträgen darauf nicht aus-
drücklich Bezug genommen wird.  

1.2. Es gilt gegenüber unternehmerischen Kunden jeweils die bei Vertrags-
abschluss aktuelle Fassung unserer AGB, abrufbar auf unserer Homepage 
(www.schmuckatelier-nemec.at). 

1.3. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundelegung unserer AGB. 

1.4. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Änderungen bzw. Ergän-
zungen unserer AGB bedürfen zu ihrer Geltung unserer ausdrücklichen –ge-
genüber unternehmerischen Kunden schriftlichen –Zustimmung. 

1.5. Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch dann nicht aner-
kannt, wenn wir ihnen nach Eingang bei uns nicht ausdrücklich widerspre-
chen.  

2. Angebot/Vertragsabschluss  

2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich. 

2.2. Zusagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits oder von diesen 
AGB abweichende Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Vertragsab-
schluss werden gegenüber unternehmerischen Kunden erst durch unsere 
schriftliche Bestätigung verbindlich. 

2.3. In Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeigen auf Messeständen, 
Rundschreiben, Werbeaussendungen oder anderen Medien (Informations-
material) angeführte Informationen über unsere Produkte und Leistungen, die 
nicht uns zuzurechnen sind, hat der Kunde – sofern der Kunde diese seiner 
Entscheidung zur Beauftragung zugrunde legt – uns darzulegen. Diesfalls 
können wir zu deren Richtigkeit Stellung nehmen. Verletzt der Kunde diese 
Obliegenheit, sind derartige Angaben unverbindlich, soweit diese nicht aus-
drücklich – unternehmerischen Kunden gegenüber schriftlich – zum Vertrags-
inhalt erklärt wurden. 

2.4. Kostenvoranschläge werden ohne Gewähr erstellt und sind entgelt-
lich. Verbraucher werden vor Erstellung des Kostenvoranschlages auf die 
Kostenpflicht hingewiesen. Erfolgt eine Beauftragung mit sämtlichen im Kos-
tenvoranschlag umfassten Leistungen, wird der gegenständlichen Rechnung 
das Entgelt für den Kostenvoranschlag gutgeschrieben  

2.5. Unsere Angebote und Kostenvoranschläge setzen voraus, dass die 
vom Auftraggeber beigestellten Materialien für die Leistungsausführung ge-
eignet sind. Stellt sich nachträglich heraus, dass beigestellte Materialien 
mangelhaft sind, stellt dies eine Änderung des Vertrages dar, und hat der 
Kunde den dadurch notwendigen Mehraufwand zusätzlich abzugelten. 

3. Preise  

3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pauschalpreis zu  
verstehen. 

3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im ursprünglichen 
Auftrag keine Deckung finden, besteht Anspruch auf angemessenes Ent-
gelt. 

3.3. Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzli-
chen Umsatzsteuer und ab Lager. Verpackungs-, Transport- und Versand-
kosten sowie Zoll und Versicherung gehen zu Lasten des unternehmerischen 
Kunden. Verbrauchern als Kunden gegenüber werden diese Kosten nur ver-
rechnet, wenn dies einzelvertraglich ausverhandelt wurde. Wir sind nur bei 
ausdrücklicher Vereinbarung verpflichtet, Verpackung zurückzunehmen. 

3.4. Wir sind aus eigenem berechtigt, wie auch auf Antrag des Kunden ver-
pflichtet, die vertraglich vereinbarten Entgelte anzupassen, wenn Änderun-
gen hinsichtlich (a) der Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung, Kollektivver-
trag, Betriebsvereinbarungen oder (b) anderer zur Leistungserbringung not-
wendiger Kostenfaktoren wie Materialkosten aufgrund von Empfehlungen der 
Paritätischen Kommissionen oder von Änderungen der nationalen bzw. Welt-
marktpreise für Rohstoffe, Änderungen relevanter Wechselkurse, etc. seit 
Vertragsabschluss eingetreten sind. Die Anpassung erfolgt in dem Ausmaß, in 
dem sich die tatsächlichen Herstellungskosten im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses ändern gegenüber jenen im Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungs-
erbringung, sofern wir uns nicht in Verzug befinden.  

3.5. Das Entgelt bei Dauerschuldverhältnissen wird als wertgesichert 
nach dem VPI 2010 vereinbart und erfolgt dadurch eine Anpassung der Ent-
gelte. Als Ausgangsbasis wird der Monat zu Grunde gelegt, in dem der Ver-
trag abgeschlossen wurde.  

3.6. Verbrauchern als Kunden gegenüber erfolgt bei Änderung der Kosten 
eine Anpassung des Entgelts gemäß Punkt 3.7 sowie bei Dauerschuldverhält-
nisses gemäß Punkt 3.8 nur bei einzelvertraglicher Aushandlung, wenn die 
Leistung innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsabschluss zu erbringen 
ist.  

4. Beigestellte Ware (Beistellungen) 

4.1. Werden Materialien (z.B. Steine, Perlen, etc.) vom Kunden beigestellt, 
sind diese nicht Gegenstand von Gewährleistung oder etwaiger Haftung. 
Die Qualität der Beistellungen liegt in der Verantwortung des Kunden.  
 

 
 

5. Zahlung  

5.1. Die Hälfte des Entgeltes wird bei Vertragsabschluss und der Rest 
nach Leistungsfertigstellung fällig, wenn nicht anders vereinbart oder angebo-
ten. 

5.2. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf einer ausdrückli-
chen, gegenüber unternehmerischen Kunden schriftlichen, Vereinbarung. 

5.3. Vom Kunden vorgenommene Zahlungswidmungen auf Überwei-
sungsbelegen sind für uns nicht verbindlich. 

5.4. Gegenüber Unternehmern als Kunden sind wir gemäß § 456 UGB bei 
verschuldetem Zahlungsverzug dazu berechtigt, 9,2% Punkte über dem Ba-
siszinssatz zu verrechnen. Gegenüber Verbrauchern berechnen wir einen 
Zinssatz iHv 4%. 

5.5. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbe-
halten, gegenüber Verbrauchern als Kunden jedoch nur, wenn dies im Einzel-
nen ausgehandelt wird. 

5.6. Kommt der unternehmerische Kunde im Rahmen anderer mit uns be-
stehender Vertragsverhältnisse in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die 
Erfüllung unserer Verpflichtungen aus diesem Vertrag bis zur Erfüllung durch 
den Kunden einzustellen. 

5.7. Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderungen für bereits erbrachte 
Leistungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden fällig zu 
stellen. Dies gegenüber Verbrauchern als Kunden nur für den Fall, dass eine 
rückständige Leistung zumindest seit sechs Wochen fällig ist und wir unter 
Androhung dieser Folge den Kunden unter Setzung einer Nachfrist von min-
destens zwei Wochen erfolglos gemahnt haben. 

5.8. Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur insoweit zu, als 
Gegenansprüche gerichtlich festgestellt oder von uns anerkannt worden sind. 
Verbrauchern als Kunden steht eine Aufrechnungsbefugnis auch zu, soweit 
Gegenansprüche im rechtlichen Zusammenhang mit der Zahlungsverbindlich-
keit des Kunden stehen, sowie bei Zahlungsunfähigkeit unseres Unterneh-
mens. 

5.9. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist verfallen gewährte Vergütungen 
(Rabatte, Abschläge u.a.) und werden der Rechnung zugerechnet. 

5.10. Der Kunde verpflichtet sich im Falle von Zahlungsverzug, die zur Ein-
bringlichmachung notwendigen und zweckentsprechenden Kosten (Mahnkos-
ten, Inkassospesen, Rechtsanwaltskosten etc.) an uns zu ersetzen. Insbeson-
dere verpflichtet sich der Kunde bei verschuldetem Zahlungsverzug zur Be-
zahlung von Mahnspesen pro Mahnung in Höhe von € 5,00 soweit dies im an-
gemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung steht. 

6. Bonitätsprüfung  

6.1. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass seine Da-
ten ausschließlich zum Zwecke des Gläubigerschutzes an die staatlich bevor-
rechteten Gläubigerschutzverbände Alpenländischer Kreditorenverband 
(AKV), Österreichischer Verband Creditreform (ÖVC), Insolvenzschutzver-
band für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen (ISA) und Kreditschutzver-
band von 1870(KSV) übermittelt werden dürfen. 

7. Leistungsausführung  

7.1. Wir sind lediglich dann verpflichtet, nachträgliche Änderungs- und Er-
weiterungswünsche des Kunden zu berücksichtigen, wenn sie aus wichtigen 
Gründen erforderlich sind, um den Vertragszweck zu erreichen. Der Mehrauf-
wand ist vom Kunden zu tragen. 

7.2. Kommt es nach der Auftragserteilung aus welchen Gründen auch im-
mer zu einer Abänderung oder Ergänzung des Auftrages, so verlängert sich 
die Liefer/ Leistungsfrist um einen angemessenen Zeitraum. 

7.3. Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss eine Leistungsausfüh-
rung innerhalb eines kürzeren Zeitraums, stellt dies eine Vertragsänderung 
dar. Hierdurch können Überstunden notwendig werden und/oder durch die 
Beschleunigung der Materialbeschaffung Mehrkosten auflaufen, und erhöht 
sich das Entgelt im Verhältnis zum notwendigen Mehraufwand angemessen. 

7.4. Sachlich gerechtfertigte Teillieferungen und -leistungen sind zulässig 
und können gesondert in Rechnung gestellt werden. 

8. Leistungsfristen und Termine 

8.1. Fristen und Termine verschieben sich bei höherer Gewalt, Streik, 
nicht vorhersehbare und von uns nicht verschuldete Verzögerung unserer Zu-
lieferer oder sonstigen vergleichbaren Ereignissen, die nicht in unserem Ein-
flussbereich liegen (zB schlechte Witterung), in jenem Zeitraum, währenddes-
sen das entsprechende Ereignis andauert. Davon unberührt bleibt das Recht 
des Kunden auf Rücktritt vom Vertrag bei Verzögerungen die eine Bindung an 
den Vertrag unzumutbar machen.  

8.2. Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die Ausführung 
durch den Kunden zuzurechnende Umstände verzögert oder unterbrochen, 
so werden Leistungsfristen entsprechend verlängert und vereinbarte Fertig-
stellungstermine entsprechend hinausgeschoben 

8.3. Wir sind berechtigt, für die dadurch notwendige Lagerung von Materi-
alien und Geräten und dergleichen in unserem Betrieb 5% des Rechnungsbe-
trages je begonnenen Monat der Leistungsverzögerung zu verrechnen, wobei 
die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung sowie dessen Abnahmeobliegen-
heit hiervon unberührt bleibt. 

8.4. Unternehmerischen Kunden gegenüber sind Liefer- und Fertigstel-
lungstermine nur verbindlich, wenn deren Einhaltung schriftlich zugesagt 
wurde. 
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8.5. Bei Verzug mit der Vertragserfüllung durch uns steht dem Kunden ein 
Recht auf Rücktritt vom Vertrag nach Setzung einer angemessenen Nachfrist 
zu. Die Setzung der Nachfrist hat schriftlich (von unternehmerischen Kunden 
mittels eingeschriebenen Briefs) unter gleichzeitiger Androhung des Rücktritts 
zu erfolgen.  

9. Gefahrtragung bei Versand 

9.1. Für den Gefahrenübergang bei Übersendung der Ware an den Ver-
braucher gilt § 7b KSchG.  

9.2. Auf den unternehmerischen Kunden geht die Gefahr über, sobald wir 
den Kaufgegenstand, das Material oder das Werk zur Abholung im Werk 
oder Lager bereithalten, dieses selbst anliefern oder an einen Transporteur 
übergeben. 

9.3. Der unternehmerische Kunde wird sich gegen dieses Risiko entspre-
chend versichern. Wir verpflichten uns, eine Transportversicherung über 
schriftlichen Wunsch des Kunden auf dessen Kosten abzuschließen. Der 
Kunde genehmigt jede verkehrsübliche Versandart.  

10. Annahmeverzug  

10.1. Gerät der Kunde länger als 4 Wochen in Annahmeverzug (Verweige-
rung der Annahme, Verzug mit Vorleistungen oder anders), und hat der 
Kunde trotz angemessener Nachfristsetzung nicht für die Beseitigung der ihm 
zuzurechnenden Umstände gesorgt, welche die Leistungsausführung verzö-
gern oder verhindern, dürfen wir bei aufrechtem Vertrag über die für die Leis-
tungsausführung spezifizierten Materialien anderweitig verfügen, sofern wir 
im Fall der Fortsetzung der Leistungsausführung diese innerhalb einer den je-
weiligen Gegebenheiten angemessenen Frist nachbeschaffen.  

10.2. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir ebenso berechtigt, bei Be-
stehen auf Vertragserfüllung die Ware bei uns einzulagern, wofür uns eine 
Lagergebühr in Höhe von 5% des Rechnungsbetrages / Monat zusteht.  

10.3. Davon unberührt bleibt unser Recht, das Entgelt für erbrachte Leistun-
gen fällig zu stellen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurück-
zutreten. 

10.4. Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom Vertrag dürfen wir einen 
pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 20% des Auftragswertes zuzüg-
lich USt ohne Nachweis des tatsächlichen Schadens vom Kunden verlangen. 
Die Verpflichtung zur Zahlung eines Schadensersatzes durch den unterneh-
merischen Kunden ist vom Verschulden unabhängig.  

10.5. Die Geltendmachung eines höheren Schadens ist zulässig. Gegen-
über Verbrauchern besteht dieses Recht nur, wenn es im Einzelfall ausgehan-
delt wird. 

11. Eigentumsvorbehalt  

11.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst übergebene Ware bleibt 
bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

11.2. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese rechtzeitig 
vorher unter Angabe des Namens und der Anschrift des Käufers bekannt ge-
geben wurde und wir der Veräußerung zustimmen. 

11.3. Im Fall unserer Zustimmung gilt die Kaufpreisforderung des unterneh-
merischen Kunden bereits jetzt als an uns abgetreten. 

11.4. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir bei angemessener Nach-
fristsetzung berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen. Gegenüber 
Verbrauchern als Kunden dürfen wir dieses Recht nur ausüben, wenn zumin-
dest eine rückständige Leistung des Verbrauchers seit mindestens sechs Wo-
chen fällig ist und wir ihn unter Androhung dieser Rechtsfolge und unter Set-
zung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt haben. 

11.5. Der Kunde hat uns von der Eröffnung des Konkurses über sein Ver-
mögen oder der Pfändung unserer Vorbehaltsware unverzüglich zu verstän-
digen. 

11.6. Wir sind berechtigt, zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehal-
tes den Standort der Vorbehaltsware soweit für den Kunden zumutbar zu be-
treten; dies nach angemessener Vorankündigung. 

11.7. Notwendige und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung ange-
messene Kosten trägt der Kunde.  

11.8. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein 
Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. 

11.9. Die zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir gegenüber unter-
nehmerischen Kunden freihändig und bestmöglich verwerten. 

11.10. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer  Forderungen darf der 
Leistungs-/Kaufgegenstand weder verpfändet, sicherungsübereignet oder 
sonst wie mit Rechten Dritter belastet werden. Bei Pfändung oder sonstiger 
Inanspruchnahme ist der Kunde verpflichtet, auf unser Eigentumsrecht hinzu-
weisen und uns unverzüglich zu verständigen 

12. Schutzrechte Dritter 

12.1. Bringt der Kunde geistige Schöpfungen oder Unterlagen bei und 
werden hinsichtlich solcher Schöpfungen, Schutzrechte Dritter geltend ge-
macht, so sind wir berechtigt, die Herstellung des Liefergegenstandes auf Ri-
siko des Auftraggebers bis zur Klärung der Rechte Dritter einzustellen, und 
den Ersatz der von uns aufgewendeten notwendigen und zweckentsprechen-
den Kosten zu beanspruchen, außer die Unberechtigtheit der Ansprüche ist 
offenkundig.  

12.2. Der Kunde hält uns diesbezüglich schad- und klaglos. 

12.3. Werden Schutzrechte Dritter dennoch geltend gemacht, so sind wird 
berechtigt, die Herstellung der Liefergegenstände auf Risiko des 

Auftraggebers bis zur Klärung der Rechte Dritter einzustellen, außer die Un-
berechtigtheit der Ansprüche ist offenkundig. 

12.4. Ebenso können wir den Ersatz von uns aufgewendeter notwendiger 
und nützlicher Kosten vom Kunden verlangen. 

12.5. Wir sind berechtigt, von unternehmerischen Kunden für allfällige Pro-
zesskosten angemessene Kostenvorschüsse zu verlangen 

13. Unser geistiges Eigentum  

13.1. Skizzen, Modelle, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen, die 
von uns beigestellt oder durch unseren Beitrag entstanden sind, bleiben unser 
geistiges Eigentum. 

13.2. Die Verwendung solcher Unterlagen außerhalb der bestimmungsge-
mäßen Nutzung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentli-
chung und Zur-Verfügung-Stellung einschließlich auch nur auszugsweisen 
Kopierens bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. 

13.3. Der Kunde verpflichtet sich weiteres zur Geheimhaltung des ihm aus 
der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber. 

14. Gewährleistung 

14.1. Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche Gewährleistung. 

14.2. Die Gewährleistungsfrist für unsere Leistungen beträgt gegenüber 
unternehmerischen Kunden ein Jahr ab Übergabe. 

14.3. Von der Gewährleistung ausgenommen sind natürliche Abnutzung, 
Verschleißteile und Zubehör sowie Reparaturen infolge Eingriffe Dritter. (Na-
turgemäß weisen Juwelen vom ersten Tag des Tragens an Gebrauchsspuren 
wie Kratzer und Dellen auf, die durch die Berührung mit harten Materialien 
entstehen. Falls ein mattiertes oder satiniertes Schmuckstück vom Kunden 
ausgewählt wurde, wird sich diese Oberfläche durch das Tragen relativ zügig 
abtragen bzw. optisch verändern. Dieser Umstand stellt aber keinen Mangel 
dar!) 

14.4. Der Zeitpunkt der Übergabe ist spätestens, wenn der Kunde die Leis-
tung in seine Verfügungsmacht übernommen hat oder die Übernahme ohne 
Angabe von Gründen verweigert hat.  

14.5. Mit dem Tag, an welchem dem Kunden die Fertigstellung angezeigt 
wird, gilt die Leistung mangels begründeter Verweigerung der Annahme bei 
Überprüfungsmöglichkeit des Kunden als in seine Verfügungsmacht übernom-
men. 

14.6. Behebungen eines vom Kunden behaupteten Mangels stellen kein 
Anerkenntnis dieses vom Kunden behauptenden Mangels dar. 

14.7. Zur Mängelbehebung sind uns seitens des unternehmerischen Kun-
den zumindest zwei Versuche einzuräumen. 

14.8. Ein Wandlungsbegehren können wir durch Verbesserung oder ange-
messene Preisminderung abwenden, sofern es sich um keinen wesentlichen 
und unbehebbaren Mangel handelt. 

14.9. Sind die Mängelbehauptungen des Kunden unberechtigt, ist der 
Kunde verpflichtet, uns entstandene Aufwendungen für die Feststellung der 
Mängelfreiheit oder Fehlerbehebung zu ersetzen. 

14.10. Der unternehmerische Kunde hat stets zu beweisen, dass der Mangel 
zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war. 

14.11. Zur Behebung von Mängeln hat der Kunde die betreffenden Gegen-
stände ohne schuldhafte Verzögerung uns zugänglich zu machen und uns die 
Möglichkeit zur Begutachtung durch uns oder von und bestellte Sachverstän-
dige einzuräumen. 

14.12. Mängel am Liefergegenstand, die der unternehmerische Kunde bei 
ordnungsgemäßem Geschäftsgang nach Ablieferung durch Untersuchung 
festgestellt hat oder feststellen hätte müssen sind unverzüglich, spätestens 2 
Tage nach Übergabe an uns schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel müs-
sen ebenfalls in dieser angemessenen Frist ab Entdecken angezeigt werden. 

14.13. Eine etwaige Nutzung des mangelhaften Gegenstandes, durch wel-
che ein weitergehender Schaden droht oder eine Ursachenerhebung er-
schwert oder verhindert wird, ist vom Kunden unverzüglich einzustellen. 

14.14. Mängelrügen und Beanstandungen jeder Art sind von unternehmeri-
schen Kunden bei sonstigem Verlust der Gewährleistungsansprüche unver-
züglich – spätestens nach 2 Werktagen – am Sitz unseres Unternehmens un-
ter möglichst genauer Fehlerbeschreibung und Angabe der möglichen Ursa-
chen schriftlich bekannt zu geben. Die beanstandeten Waren oder Werke sind 
vom Kunden zu übergeben, sofern dies tunlich ist. 

14.15. Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als 
genehmigt. 

14.16. Die mangelhafte Lieferung ist vom unternehmerischen Kunden an uns 
zu retournieren. Im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehende 
Transport- und Fahrtkosten gehen zu Lasten des Kunden.  

14.17.   Den Kunden trifft die Obliegenheit, eine unverzügliche Mangelfest-
stellung durch uns zu ermöglichen. 

14.18. Wir sind berechtigt, jede von uns für notwendig erachtete Untersu-
chung anzustellen oder anstellen zu lassen, auch wenn durch diese die Wa-
ren oder Werkstücke unbrauchbar gemacht werden. Für den Fall, dass diese 
Untersuchung ergibt, dass wir keine Fehler zu vertreten haben, hat der Kunde 
die Kosten für diese Untersuchung gegen angemessenes Entgelt zu tragen. 

14.19. Die Gewährleistung oder Haftung ist ausgeschlossen, wenn etwaige 
Material-Beistellungen des Kunden wie etwa Steine, Perlen u.ä. nicht in ein-
wandfreiem Zustand oder mit den gelieferten Gegenständen nicht kompatibel 
sind, soweit dieser Umstand kausal für den Mangel ist.  
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14.20. Werden die Leistungsgegenstände aufgrund von Angaben, Zeichnun-
gen, Plänen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Kunden herge-
stellt, so leisten wir nur für die bedingungsgemäße Ausführung Gewähr. 

14.21.   Keinen Mangel begründet der Umstand, dass das Werk zum verein-
barten Gebrauch nicht voll geeignet ist, wenn dies ausschließlich auf abwei-
chende tatsächliche Gegebenheiten von den uns im Zeitpunkt der Leistungs-
erbringung vorgelegenen Informationen basiert (z.B. Ringweiten zum Zeit-
punkt der Bestellung, o.ä.) 
 

15. Haftung  

15.1. Die Haftung für Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Ver-
mögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, entgangenem Gewinn, Zins-
verlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sind 
ausgeschlossen. 

15.2. Gegenüber unternehmerischen Kunden ist die Haftung beschränkt 
mit dem Haftungshöchstbetrag einer allenfalls durch uns dafür abgeschlosse-
nen Haftpflichtversicherung. 

15.3. Diese Beschränkung gilt auch hinsichtlich des Schadens an einer Sa-
che, die wir zur Bearbeitung übernommen haben. Gegenüber Verbrauchern 
gilt dies jedoch nur dann, wenn dies einzelvertraglich ausgehandelt wurde. 

15.4. Schadenersatzansprüche unternehmerischer Kunden sind bei sonsti-
gem Verfall binnen zwei Jahre gerichtlich geltend zu machen. 

15.5. Der Haftungsausschluss umfasst auch Ansprüche gegen unsere Mitar-
beiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfe aufgrund Schädigungen, die diese dem 
Kunden – ohne Bezug auf einen Vertrag ihrerseits mit dem Kunden – zufü-
gen. 

15.6. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden durch unsachge-
mäße Behandlung oder Lagerung, Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von 
Nutzungsvorschriften, oder natürliche Abnutzung, sofern dieses Ereignis kau-
sal für den Schaden war.  

15.7. Der Kunde als Weiterverkäufer hat eine ausreichende Versicherung 
für Produkthaftungsansprüche abzuschließen und uns hinsichtlich Regressan-
sprüchen schad- und klaglos zu halten. 

15.8. Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für die wir haften, Versiche-
rungsleistungen durch eine eigene oder zu seinen Gunsten abgeschlossen 
Schadenversicherung (z.B. Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, Feuer 
und andere) in Anspruch nehmen kann, verpflichtet sich der Kunde zur Inan-
spruchnahme der Versicherungsleistung und beschränkt sich unsere Haftung 
insoweit auf die Nachteile, die dem Kunden durch die Inanspruchnahme die-
ser Versicherung entstehen. 
 

16. Besondere Bestimmungen zur Miete 

16.1. Im Rahmen der Vertragserfüllung auf Zeit von uns zur Verfügung ge-
stellte Produkte werden dem Kunden in einwandfreiem Zustand übergeben, 
und wird dies in einer Übernahmebestätigung (Lieferschein) vom Kunden be-
stätigt. Mit Übergabe bzw. vertragsgemäßer Bereithaltung zur Abholung be-
ginnt die vereinbarte Mietdauer.  

16.2. Der Kunde ist verpflichtet, bei Übergabe eine Kaution in Höhe  
von 50% des Sachwertes zu entrichten.  

16.3.  Mitgelieferte Verpackungen sind vom Kunden, sofern nicht ausdrück-
lich abweichend vereinbart, zu retournieren.  

16.4. Vom Kunden sind die überlassenen Gegenstände gegen jedwedes 
Schadensereignis (Beschädigung, Diebstahl, Veruntreuung oder sonstiges 
Abhandenkommen) zu versichern.  

16.5. Von einem Schadensereignis hat der Kunde uns umgehend zu be-
nachrichtigen und uns die unverzügliche Reparaturdurchführung zu ermögli-
chen. Der Kunde hat uns entstehende Nachteile durch verspätete Meldung zu 
ersetzen.  

16.6. Der Kunde hat die überlassenen Gegenstände pfleglich zu behan-
deln. 

16.7. Der Kunde hat von uns überlassene Gegenstände vor Fremdeinflüs-
sen und sonstigen äußeren Einflüssen in geeigneter Weise zu schützen. 

16.8. Die tatsächliche Mietdauer endet erst bei Rückgabe der Gegenstände 
gegen Unterzeichnung des Lieferscheins, bei Übergabe zum Transport an 
uns erst bei Einlangen bei unserem Betrieb. Bei Nichtnutzung gemieteter Ge-
räte, welche nicht entsprechend retourniert wurden, ist ein Kostenabzug nicht 
möglich. 

16.9. Wird die vereinbarte Mietdauer überschritten, wird für die Dauer der 
Zeitüberschreitung pro angefangenem Tag ein Benützungsentgelt, das dem 
rechnerisch pro Miettag vereinbarten Entgelt entspricht, verrechnet. Wir sind 
zur Geltendmachung darüber hinausgehender Schäden berechtigt. Ist für den 
Kunden die längere Mietdauer erkennbar, hat er uns bei einer vereinbarten 
Mietdauer von zumindest 5 Tagen darüber 4 Werktage davor unter Angabe 
der voraussichtlichen Dauer zu verständigen, bei kürzerer Mietdauer reicht die 
Benachrichtigung am letzten vereinbarten Miettag. 
 

16.10. Bei Veränderungen, die nicht durch den vertragsgemäßen Gebrauch 
bewirkt wurden, hat der Kunde die Kosten der Wiederherstellung des Zustan-
des nach Rückgabe zu tragen, bei Verlust ist der Wiederbeschaffungswert zu 
ersetzen.  

16.11. Werden überlassene Gegenstände stark verunreinigt retourniert, hat 
der Kunde die für die Reinigung anfallenden Kosten zur Gänze zu ersetzen.  

16.12. Die Überlassung von uns auf Zeit zur Verfügung gestellter Gegen-
stände an Dritte - sei es entgeltlich oder nicht - ist nur zulässig, soweit der 
Kunde sämtliche Pflichten aus diesem Vertrag auch an den Dritten vertraglich 
überträgt. Informiert uns der Kunde von einer solchen Überlassung, wird 
dadurch kein Vertragsverhältnis des Dritten mit uns begründet, auch wenn wir 
der Überlassung nicht widersprechen. Uns gegenüber haftet für die Einhal-
tung des Vertrages weiterhin der Kunde.  

16.13. Kommt der Kunde wesentlichen vertraglichen Verpflichtungen nicht 
nach, so können wir den Mietvertrag fristlos kündigen. 

17. Salvatorische Klausel 

17.1.  Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Teile nicht berührt. 

17.2.  Wir, wie ebenso wie der unternehmerische Kunde, verpflichten uns 
jetzt schon, gemeinsam – ausgehend vom Horizont redlicher Vertragsparteien 
– eine Ersatzregelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der un-
wirksamen Bedingung am nächsten kommt. 
 

18. Allgemeines 

18.1. Es gilt österreichisches Recht 

18.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

18.3. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens (1010 Wien, Jasomir-
gottstr. 3/16) 

18.4. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis oder künftigen 
Verträgen zwischen uns und dem unternehmerischen Kunden ergebenden 
Streitigkeiten ist das für unseren Sitz örtlich zuständige Gericht. Gerichtsstand 
für Verbraucher, sofern dieser seinen Wohnsitz im Inland hat, ist das Gericht, 
in dessen Sprengel der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort 
der Beschäftigung hat.  

18.5. Änderungen seines Namens, der Firma, seiner Anschrift, seiner 
Rechtsform oder andere relevante Informationen hat der Kunde uns umge-
hend schriftlich bekannt zu geben.  

 

 

 

 


